
11

Liebe Mandanten,

die Urlaubszeit naht und auch die kurzen 
Pausen des Alltags wollen sinnvoll und sinn-
lich gefüllt sein. Genau das sind die Momen-
te, wieder einmal zu einem Buch zu greifen. 
Zu einem guten Buch. Ob in der papierenen 
Variante oder als eBook, ob Klassiker oder 
spritzige Jungautoren - die Zeit, die man 
sich dafür nimmt, ist niemals verschwendet. 
Nehmen wir uns diese Auszeit mit diesem 
wertvollen Kulturgut oder frei nach Elke Hei-
denreich: Lesen!

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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4_Termine Juni 2016
5_Termine Juli 2016
6_Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
7_Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 
1.7.2013:
8_Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlä-
ge sind auch beim faktischen Geschäftsfüh-
rer verdeckte Gewinnausschüttungen
8_Aufwendungen durch Verfallenlassen 
von Aktienoptionen führen zu berücksichti-
gungsfähigen Verlusten
9_Veranstaltung von Golfturnieren kann als 
Betriebsausgabe abzugsfähig sein
10_Bundesregierung beschließt neue Be-
steuerung von Investmentfonds und deren 
Ausschüttungen
11_Steuerliche Anerkennung von Unter-
haltsaufwendungen für in Italien lebende 
Angehörige bei Übergabe von Bargeld
11_Zinszahlungen eines ehemaligen Ge-
sellschafters einer vermögensverwaltenden 
Grundstücksgesellschaft sind nachträglich 
als Werbungskosten aus Vermietung und 
Verpachtung abzugsfähig
12_Aufwendungen des Vermieters zur Be-
seitigung nachträglich eingetretener Schä-
den sind Werbungskosten
13_Elterngeld mindert als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigungsfähige Unter-
haltsaufwendungen in voller Höhe
13_Abfindungen können auch bei Auszah-
lung in zwei Veranlagungszeiträumen steu-
erbegünstigt sein
14_Werbungskostenabzug auch bei langfris-
tig unbebauten Grundstücken möglich
15_Vorsteuerabzugsberechtigung für eine 
geschäftsführende Holding
16_Verbilligte Parkplatzüberlassung an Ar-
beitnehmer ist umsatzsteuerpflichtig
16_Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines 
Nachlassinsolvenzverwalters

17_Genaue Bezeichnung der bezogenen 
Textilien auch im Niedrigpreissegment für 
Vorsteuerabzug erforderlich
17_Vorsteuerabzug aus Rechnung des 
Insolvenzverwalters erst bei Beendigung des 
Insolvenzverfahrens oder Bezahlung
18_Bewertung von Anteilen an einem offe-
nen Immobilienfonds für die Erbschaftsteu-
erfestsetzung
18_Europäische Plattform zur Bekämpfung 
von Schwarzarbeit beschlossen
19_Falsche Selbstauskunft des Mieters recht-
fertigt fristlose Kündigung
20_Das Hausrecht bei einer vermieteten 
Wohnung steht ausschließlich dem Mieter zu
20_Schwiegersohn muss dem Sozialamt 
Einkommen und Vermögen offenlegen
21_Elternunterhalt bei gleichzeitiger Ver-
pflichtung zur Leistung von Betreuungsun-
terhalt
21_Widerruf von Fernabsatzverträgen

21_Keine Verjährung von Steueransprüchen 
am Wochenende

22_Voraussetzungen für die Änderung eines 
einmal ausgeübten Wahlrechts in einer Steu-
ererklärung

23_Gesetzentwurf soll Manipulation von 
Registrierkassen verhindern

24_Trotz Verzögerungen des Finanzamts 
kein Erlass von Nachzahlungszinsen

25_Verdeckte Einlage eines Gesellschaftsan-
teils ist keine Schenkung

25_Angestellter GmbH Gesellschafter auch 
mit Sperrminorität sozialversicherungspflich-
tig

26_Ferienjobs sind für Schüler sozialversi-
cherungsfrei

M A N D A N T E N B R I E F  J u n i  2 0 1 6
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¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juni 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Umsatzsteuer� 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Sozialversicherung⁵ 28.06.2016 entfällt entfällt
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Termine Juli 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer� 11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016

Sozialversicherung⁵ 27.07.2016 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor 
bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in 
Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1.7.2013:
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E I N K O M M E N S T E U E R

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzu-
schläge sind auch beim faktischen 
Geschäftsführer verdeckte Gewinnaus-
schüttungen

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge 
führen nicht nur bei nominellen, sondern 
auch bei faktischen Geschäftsführern einer 
GmbH, die an der Gesellschaft beteiligt sind, 
zu verdeckten Gewinnausschüttungen.

Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt 
vor, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Ge-
sellschafter einen Vermögensvorteil zuwen-
det, der sich auf die Höhe des Einkommens 
auswirkt, in keinem Zusammenhang mit 
einer offenen Ausschüttung steht und den 
sie einem Nichtgesellschafter nicht gewährt 
hätte.

Ein faktischer Geschäftsführer ist eine formell 
nicht als Geschäftsführer einer GmbH be-
stellte Person, die durch eigenes Handeln im 
Außenverhältnis in maßgeblichem Umfang 
in Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorge-
sehene Geschäftsführungsfunktionen über-
nommen hat.

Das hat das Finanzgericht Münster ent-
schieden, wegen grundsätzlicher Bedeutung 
allerdings die Revision zugelassen.

Aufwendungen durch Verfallenlassen 
von Aktienoptionen führen zu berück-
sichtigungsfähigen Verlusten

Die Kosten für den Erwerb von Aktienopti-
onsscheinen sind als Verlust bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen berücksichtigungs-
fähig, wenn der Käufer sie bei Fälligkeit 
verfallen lässt. Dies ergibt sich aus mehreren 
Urteilen des Bundesfinanzhofs.

Termingeschäfte sind steuerpflichtig. Ge-
winne oder Verluste ergeben sich aus dem 
Differenzausgleich zwischen dem als Be-
zugsgröße bestimmten Geldbetrag und den 
Anschaffungskosten für die Optionsscheine. 
Unerheblich ist, ob das Basisgeschäft durch-
geführt wird oder ob es zum Barausgleich 
kommt. Unbedeutend ist auch, ob der 
Barausgleich vorgenommen wird oder ob 
der Anteilserwerber das Recht infolge einer 
ungünstigen Wertentwicklung verfallen lässt. 
Entscheidend ist allein der Abschluss eines 
Termingeschäfts mit seinem wirtschaftlichen 
Ergebnis.

Mit dieser Entscheidung widerspricht der 
Bundesfinanzhof der vom Bundesministeri-
um der Finanzen vertretenen Auffassung.
allerdings die Revision zugelassen.
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Veranstaltung von Golfturnieren kann 
als Betriebsausgabe abzugsfähig sein

Unangemessene Repräsentationsaufwen-
dungen sind vom Betriebsausgabenabzug 
ausgeschlossen. Darunter fallen Ausgaben 
zur Unterhaltung einer Jagd oder Fischerei, 
Segel- oder Motorjacht und ähnliche Auf-
wendungen. Nach Meinung der Finanzver-
waltung gehören in diese Kategorie auch 
Kosten für die Veranstaltung von Golfturnie-
ren.

Ein Urteil des Bundesfinanzhofs weist in eine 
andere Richtung. Generalisierend wird vor-
angestellt, dass nur solche Aufwendungen 
vom Abzugsverbot betroffen sind, die eine 
unmittelbare Berührung zur Lebensführung 
und wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 
Stellung des Empfängerkreises haben. Ein 
nur mittelbarer Zusammenhang reicht nicht 
aus.

Unter Beachtung dieser Grundsätze wurde 
der Abzug von Aufwendungen für die Ver-
anstaltung einer Golfturnierreihe durch eine 
Brauerei zugelassen. Sie hatte sich im Rah-
men von Bierlieferungsverträgen mit Verei-
nen und Gastronomen dazu verpflichtet, die 
Turnierreihe durchzuführen. Im Gegenzug 
verpflichteten sich die Vereine und gastro-
nomischen Betriebe, nur Getränke dieser 
Brauerei auszuschenken. Die Organisation 

E I N K O M M E N S T E U E R

und Ausschreibungen für die Turnierausrich-
tung und die Teilnehmer hatten die Vereine 
übernommen.

In derartigen Fällen ist die Durchführung 
einer Golfturnierreihe als Preisbestandteil 
der Bierlieferungsverträge anzusehen. Es 
entsteht kein unmittelbarer sportlicher oder 
gesellschaftlicher Nutzen für Gesellschafter 
oder Geschäftsfreunde der Brauerei.

Anders sieht der Bundesfinanzhof den Fall, 
wenn der Unternehmer zusammen mit 
anderen Ausrichtern das Golfturnier zur 
Finanzierung einer Wohltätigkeitsveranstal-
tung ausrichtet. Dass es sich dabei nicht um 
eine Veranstaltung im betrieblichen Interesse 
handelt, wird an den Rahmenbedingungen 
deutlich. Die Teilnehmer wurden zu einem 
Sektempfang eingeladen, zahlten kein Start-
geld, sondern erhielten ein Startgeschenk 
und Platzverpflegung und bekamen anläss-
lich der späteren Siegerehrung noch ein 
festliches Abendessen mit Abendprogramm 
geboten. Es wurde lediglich erwartet, dass 
die Teilnehmer später für die Wohltätigkeits-
veranstaltung großzügig spendeten.
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Bundesregierung beschließt neue Be-
steuerung von Investmentfonds und 
deren Ausschüttungen

Investmentfonds sammeln Geld von Anle-
gern und investieren es in verschiedene An-
lagebereiche, wie beispielsweise Aktien oder 
festverzinsliche Wertpapiere. Die vom Fonds 
erzielten Erträge sind bisher nicht von ihm 
zu versteuern, sondern erst die Ausschüt-
tung an die Anleger. Die Bundesregierung 
hat einen Gesetzentwurf beschlossen, durch 
den sich die Besteuerung der Fonds und der 
Anleger ab 2018 ändern soll. Das Gesetz soll 
am 10. Juni 2016 vom Bundestag verabschie-
det werden.

Wesentliche Änderungen bei den Fonds:

Fonds sollen künftig ihre inländische Divi-
denden und Immobilienerträge versteuern. 
Andere Erträge, wie Zinsen oder Veräu-
ßerungsgewinne bleiben weiter steuerfrei. 
Fonds, die nicht oder nur sehr wenig aus-
schütten, sollen vorab eine pauschale Steuer 
(sog. Vorabpauschale) zahlen. Außerdem 
sollen Steuervorteile durch sog. Cum Cum 
Geschäfte rückwirkend zum 1. Januar 2016 
nicht mehr möglich sein.

Wesentliche Änderungen bei Privatan-
legern:
Privatanleger müssen ihre Ausschüttungen 
wie bisher mit dem Abgeltungsteuersatz von 
25 % versteuern, ggf. auch mit dem niedri-
geren persönlichen Steuersatz. Bei bestimm-
ten Fonds sollen sie aber ab 2018 teilweise 
steuerfrei sein. Die Steuerfreiheit beträgt 
dann bei:

_Aktienfonds 30 %

_Mischfonds 15 %

_Immobilienfonds 60 %

_Immobilienfonds mit überwiegend 
ausländischen Immobilien 80 %.

Nachteilig für Privatanleger ist ab 2018 
die Versteuerung von Gewinnen aus der 
Veräußerung von Fondsanteilen, die vor 
2009 angeschafft wurden. Die aus diesen 
bestandsgeschützten Alt Anteilen erzielten 
Veräußerungsgewinne sind dann insoweit 
zu versteuern, als sie auf Wertsteigerungen 
ab 2018 entfallen und einen Freibetrag von 
100.000 € je Anleger übersteigen.

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen 

vom 24.02.2016)

E I N K O M M E N S T E U E R
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Steuerliche Anerkennung von Unter-
haltsaufwendungen für in Italien le-
bende Angehörige bei Übergabe von 
Bargeld

Bei Unterhaltszahlungen durch Übergabe 
von Bargeld an unterhaltsberechtigte Ange-
hörige werden an den Nachweis besonders 
strenge Anforderungen gestellt.

In einem vom Finanzgericht Baden Würt-
temberg entschiedenen Fall ging es um den 
Unterhalt von in Süditalien lebenden Eltern 
eines in Deutschland tätigen italienischen 
Arbeitnehmers. Die Unterhaltsbeiträge 
wurden durch einen Bekannten überbracht 
und durch entsprechende Bestätigung des 
Überbringers nachgewiesen. Dieser war 
als Lebensmittelimporteur tätig und reis-
te regelmäßig nach Süditalien. Als weitere 
Nachweise für den Bargeldtransfer wurden 
Belege über entsprechende Abhebungen 
vom Konto des Arbeitnehmers zeitnah vor 
der Übergabe bzw. der Geschäftsreise des 
Boten sowie Empfangsbestätigungen der 
Unterhaltsempfänger vorgelegt. Diese Nach-
weise sah das Gericht als ausreichend an. 
Möglicherweise muss der Bundesfinanzhof 
abschließend entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Zinszahlungen eines ehemaligen Ge-
sellschafters einer vermögensverwal-
tenden Grundstücksgesellschaft sind 
nachträglich als Werbungskosten aus 
Vermietung und Verpachtung abzugs-
fähig

Zinsaufwendungen sind als nachträgliche 
Werbungskosten bei den Vermietungsein-
künften abzugsfähig, wenn nach einer steu-
erfreien Veräußerung der Veräußerungserlös 
nicht ausreicht, um die Verbindlichkeiten zu 
decken. Das gilt auch für den Gesellschafter 
einer vermögensverwaltenden Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts in Form eines geschlos-
senen Immobilienfonds. Werden die Gesell-
schafter nach Veräußerung des Immobilien-
bestands nachträglich für Verbindlichkeiten 
des Fonds in Anspruch genommen und 
haben sie entsprechende Zinszahlungen zu 
leisten, sind diese ebenfalls als nachträgliche 
Werbungskosten abzugsfähig.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs).
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Aufwendungen des Vermieters zur 
Beseitigung nachträglich eingetretener 
Schäden sind Werbungskosten

Zu den (nur) abschreibungsfähigen An-
schaffungskosten eines Gebäudes gehört 
auch der sog. anschaffungsnahe Aufwand. 
Dieser liegt vor, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes 
Instandsetzungs  und Modernisierungsmaß-
nahmen durchgeführt werden, deren Auf-
wendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der 
Anschaffungskosten übersteigen. Aufwen-
dungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich 
üblicherweise anfallen, sind in die Berech-
nung nicht einzubeziehen.

E I N K O M M E N S T E U E R

Aufwendungen des Vermieters zur Besei-
tigung von Schäden, die der Mieter nach 
Erwerb einer Eigentumswohnung verursacht 
hat, sind keine (nur) abschreibungsfähigen 
anschaffungsnahen Aufwendungen. Solche 
Aufwendungen sind sofort abzugsfähige 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung.

Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschlie-
ßend entscheiden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf )
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E I N KO M M E N S T E U E R

Elterngeld mindert als außergewöhnli-
che Belastung berücksichtigungsfähi-
ge Unterhaltsaufwendungen in voller 
Höhe

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster mindert das Elterngeld für eine un-
terstützte Person in voller Höhe berücksich-
tigungsfähige außergewöhnliche Belastun-
gen der unterstützenden Person. Dadurch 
ist auch der Sockelbetrag des Elterngelds in 
Höhe von 300 € monatlich bei der Ermitt-
lung der Einkünfte und Bezüge der unter-
stützten Person zu berücksichtigen.

Hintergrund dieses Urteils waren Unterstüt-
zungsleistungen eines Vaters für sein mit der 
Kindsmutter zusammenlebendes Kind. Das 
Finanzamt kürzte die von ihm als außerge-
wöhnliche Belastung geltend gemachten 
Aufwendungen nicht nur um die den So-
ckelbetrag des Elterngelds übersteigenden 
Beträge, sondern auch um den Sockelbetrag 
selbst.

Das Finanzgericht folgte dieser Beurteilung, 
obwohl seine Entscheidung damit im Wi-
derspruch zur Rechtsauffassung einer Ver-
fügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt/
Main steht.

Abfindungen können auch bei Auszah-
lung in zwei Veranlagungszeiträumen 
steuerbegünstigt sein

Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus 
einem Dienstverhältnis sind steuerpflichtiger 
Arbeitslohn. Sie können unter bestimmten 
Voraussetzungen mit einem begünstigten 
Steuersatz (sog. Fünftelregelung) versteuert 
werden. Das war bisher nur zulässig, wenn 
die Abfindung in einem Veranlagungszeit-
raum gezahlt wurde. Das Bundesministerium 
der Finanzen hat jetzt geregelt, dass Zahlun-
gen in unterschiedlichen Veranlagungszeit-
räumen dann unschädlich sind, wenn eine 
Zahlung nur geringfügig ist. Das ist dann der 
Fall, wenn sie nicht mehr als 10 % der Haupt-
zahlung beträgt oder niedriger als die Steu-
erersparnis ist, die sich aus der begünstigten 
Versteuerung der Hauptzahlung ergibt.
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Werbungskostenabzug auch bei lang-
fristig unbebauten Grundstücken mög-
lich

Werbungskosten sind bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung nur ab-
zugsfähig, wenn Einnahmen erzielt werden 
oder zumindest beabsichtigt ist, Einnahmen 
zu erzielen. Der Bundesfinanzhof hatte über 
den Werbungskostenabzug von Zinsen für 
ein unbebautes Grundstück zu entscheiden, 
das 2003 mit einer Bebauungspflicht gekauft 
worden war und erst 2013 tatsächlich bebaut 
wurde. Zwischenzeitlich waren keine Mie-
ten eingenommen worden. Das Finanzamt 
erkannte die ab 2003 angefallenen Zinsen 
nicht als Werbungskosten an, weil die Be-
bauungsabsicht nicht nachgewiesen war. 
Diese ist aber Voraussetzung für den Wer-
bungskostenabzug.

E I N KO M M E N S T E U E R

Das Gericht hat die Sache an das Finanz-
gericht zurückverwiesen und ihm folgende 
Hinweise gegeben: Der lange Zeitraum, in 
dem das Grundstück nicht bebaut wurde, 
spricht nicht gegen eine Bebauungsabsicht. 
Für eine Bebauungsabsicht spricht hinge-
gen, dass in den Jahren Baupläne erstellt 
wurden, eine Bebauungspflicht bestand und 
Eigenkapital zur Bebauung angespart wur-
de. Schließlich spricht auch die tatsächliche 
Bebauung ab 2013 dafür.

Tipp: Werden bei einem unbebauten 
Grundstück über längere Zeit keine Einnah-
men erzielt, sollten Beweise für eine Bebau-
ungsabsicht gesammelt werden, damit die 
Werbungskosten abgezogen werden kön-
nen. Hierzu gehören beispielsweise: Archi-
tektenverträge, Baupläne, Bauvoranfragen, 
Angebote von Bauhandwerkern oder die 
langfristige Finanzierung des Grundstücks-
kaufpreises.
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Vorsteuerabzugsberechtigung für eine 
geschäftsführende Holding

Ist eine Holdinggesellschaft geschäftsleitend 
für ihre Tochtergesellschaften tätig, steht 
ihr insoweit der volle Vorsteuerabzug aus 
bezogenen Leistungen für ihr Unterneh-
men zu. Die Teilnahme an der Verwaltung 
von Tochtergesellschaften ist als Ausübung 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu beurteilen. 
Es kann sich um administrative, finanzielle, 
kaufmännische oder auch technische Tätig-
keiten handeln. Durch diese Betrachtung 
sind selbst Umsatzsteuerbeträge für Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem 
oder zum Erwerb solcher Beteiligungen als 
Vorsteuer abzugsfähig.

Aufgrund gleichzeitig vorliegender wirt-
schaftlicher, organisatorischer und finan-
zieller Eingliederung von Tochterkapit-

U M S AT Z S T E U E R

algesellschaften in die Holding kann ein 
Organschaftsverhältnis vorliegen. Auch eine 
GmbH & Co. KG ist in diesem Zusammen-
hang als Kapitalgesellschaft zu behandeln 
und umsatzsteuerrechtlich in den Organkreis 
einzubeziehen.

Wird die geschäftsleitende Tätigkeit der 
Holdinggesellschaft nur bei einem Teil ihrer 
Beteiligungsgesellschaften ausgeübt, ist 
bezüglich allgemeiner Kosten der Holding 
eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge in ab-
zugsfähige und nicht abzugsfähige Beträge 
vorzunehmen.

Die vorstehenden Grundsätze ergeben sich 
aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs.
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Verbilligte Parkplatzüberlassung an 
Arbeitnehmer ist umsatzsteuerpflichtig

Die Überlassung von Parkplätzen an Arbeit-
nehmer kann entweder entgeltlich oder un-
entgeltlich erfolgen. Eine verbilligte Parkrau-
müberlassung ist als entgeltliche Leistung 
anzusehen.

Die entgeltliche Überlassung eines Parkplat-
zes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist für die 
Beurteilung unerheblich, dass die Parkplätze 
den Arbeitnehmern überwiegend aus be-
trieblichen Gründen überlassen werden.

Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltlicher 
Leistungen hängt die Steuerbarkeit bei 
einer unentgeltlichen Leistung von anderen 
Gesichtspunkten ab. Stehen unternehmens-
fremde Aspekte im Vordergrund, ist die 
Stellplatzüberlassung steuerbar. Wird ein 
Parkplatz im ganz überwiegenden betriebli-
chen Interesse zur Verfügung gestellt, ist die 
Nutzungsüberlassung nicht umsatzsteuerbar.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

U M S AT Z S T E U E R

Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines 
Nachlassinsolvenzverwalters

Dient ein Insolvenzverfahren über einen 
Nachlass sowohl der Befriedigung von 
Verbindlichkeiten des vormals als Unter-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigten 
Erblassers wie auch der Befriedigung von 
dessen Privatverbindlichkeiten, ist der Ge-
samtrechtsnachfolger aus den Leistungen 
des Insolvenzverwalters grundsätzlich zum 
anteiligen Vorsteuerabzug berechtigt. Der 
Anteil bestimmt sich nach dem Verhältnis 
der unternehmerischen zu den privaten 
Verbindlichkeiten, die im Nachlassinsolven-
zverfahren jeweils als Insolvenzforderungen 
geltend gemacht werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Genaue Bezeichnung der bezogenen 
Textilien auch im Niedrigpreissegment 
für Vorsteuerabzug erforderlich

Bezieht ein Unternehmer Waren, setzt der 
Vorsteuerabzug voraus, dass ihm der lie-
fernde Unternehmer eine Rechnung mit 
Umsatzsteuerausweis erteilt, in dem die Wa-
ren genau bezeichnet werden. Allgemeine 
Angaben (wie Tops, Damenschuhe, Kleider, 
Oberteile) reichen auch im Niedrigpreisseg-
ment nicht aus. Erforderlich sind weiterge-
hende Angaben, z. B. Hersteller, Modelltyp, 
Farbe und Größe, Artikel- oder Chargen-
nummer. Auch der Hinweis in der Rechnung 
auf die Bestellung reicht aus, wenn diese 
genaue Angaben enthält.

(Quelle: Urteil des Hessischen Finanzgerichts)

U M S AT Z S T E U E R

Vorsteuerabzug aus Rechnung des In-
solvenzverwalters erst bei Beendigung 
des Insolvenzverfahrens oder Bezah-
lung

Der Insolvenzverwalter erbringt gegenüber 
dem Schuldner eine einheitliche, umsatz-
steuerpflichtige Leistung. Hat der Schuldner 
seine Tätigkeit bereits vor Insolvenzeröffnung 
eingestellt, richtet sich der Vorsteuerab-
zug nach der früheren Tätigkeit. Soweit der 
Schuldner früher steuerfreie Umsätze ausge-
führt hat, ist ein Vorsteuerabzug, von Aus-
nahmen abgesehen, ausgeschlossen.

Der Vorsteuerabzug ist erst möglich, wenn 
der Insolvenzverwalter seine Leistung 
vollumfänglich erbracht hat. Dies ist erst mit 
Beendigung des Insolvenzverfahrens der 
Fall. Ein Abzug vor Beendigung setzt neben 
der Rechnung auch die Bezahlung durch die 
Insolvenzmasse voraus.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Bewertung von Anteilen an einem offe-
nen Immobilienfonds für die Erbschaft-
steuerfestsetzung

Unter bestimmten Umständen sind Anteile 
an einem offenen Immobilienfonds nicht 
mit dem Rücknahmepreis, sondern mit dem 
niedrigeren Kurswert zu bewerten. So hat 
das Hessische Finanzgericht entschieden.
Eine Frau erbte unter anderem Anteilschei-
ne an einem offenen Immobilienfonds. Das 
Fondsmanagement hatte mangels Liquidität 
die Rücknahme der Anteilscheine für zwei 
Jahre ausgesetzt. Letztlich wurde den An-
legern mitgeteilt, dass eine Kündigung und 
die Auflösung des Fonds erfolgen würde.

Die Erbin wehrte sich gegen das Vorgehen 
des Finanzamts, welches im Rahmen der 
Erbschaftsteuerfestsetzung die Anteilscheine 
mit dem Rücknahmewert angesetzt hatte. 
Da vorliegend die Rücknahme ausgesetzt 
wurde, sei dieser Wert nicht erzielbar gewe-
sen.

Entgegen der Ansicht des Finanzamts 
urteilte das Gericht, dass die Anteile nicht 
mit dem Rücknahmepreis, sondern mit 
dem zum Bewertungsstichtag im Rahmen 
des Freiverkehrs festgestellten niedrigeren 
Börsenkurs zu bewerten seien. Die Revision 
wurde durch das Gericht zugelassen. Das 

E R B S C H A F T -  U N D  
S C H E N K U N G S T E U E R

Verfahren ist nun beim Bundesfinanzhof 
anhängig, dessen Entscheidung abzuwarten 
bleibt.

A R B E I T S R E C H T

Europäische Plattform zur Bekämpfung 
von Schwarzarbeit beschlossen

Schwarzarbeit soll in Europa mit Hilfe einer 
neuen Plattform bekämpft werden, die alle 
nationalen Behörden, wie z. B. Arbeitsagen-
turen, Steuerbehörden und Sozialämter so-
wie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
zusammenbringt. Über diese Plattform sol-
len Erfahrungen ausgetauscht und Leitlinien 
zur effektiven Verhinderung von Schwarzar-
beit entwickelt werden. Ein entsprechender 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
wurde vom Europäischen Parlament und 
dem Rat der Europäischen Union gebilligt.

(Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission)
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Falsche Selbstauskunft des Mieters 
rechtfertigt fristlose Kündigung

Eine falsche Selbstauskunft zur Vortäu-
schung einer besseren Bonität vor Abschluss 
des Mietvertrags rechtfertigt die fristlose 
Kündigung durch den Vermieter. Diese 
Erfahrung mussten die Mieter eines Einfa-
milienhauses nach einer Entscheidung des 
Amtsgerichts München machen.

Das Mieterehepaar hatte in einer Selbstaus-
kunft jeweils hohe Jahreseinkommen an-
gegeben. Außerdem erklärten sie, dass in 
den letzten fünf Jahren vor Erteilung der 
Selbstauskunft keine Zahlungsverfahren, 
Zwangsvollstreckungsverfahren oder Verfah-
ren zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung bestanden haben. Von Beginn an 
musste der Vermieter die Miete anmahnen, 
ehe die Mieter zahlten. Als schließlich die 
Miete für zwei Monate ausstand, kündigte 

der Vermieter das Mietverhältnis fristlos. Die 
daraufhin von ihm eingeholte Bonitätsaus-
kunft zeigte, dass gegen die Mieter bereits 
vor Abschluss des Mietvertrags Vollstre-
ckungsverfahren liefen und die eidesstatt-
liche Versicherung abgegeben wurde. Die 
Mieter weigerten sich aus dem Haus auszu-
ziehen und zahlten die ausstehende Miete 
nach. Auch wenn die Mieter alle Mietrück-
stände nachzahlten, sah der Vermieter das 
Vertrauensverhältnis unwiederbringlich 
zerstört und erhob Räumungsklage.

Das Gericht gab ihm Recht. Der Vermieter 
sei berechtigt, den Mietvertrag wegen der 
falschen Selbstauskunft und der wiederhol-
ten Zahlungsrückstände fristlos zu kündigen. 
Daran ändere auch die Nachzahlung der 
Miete nichts. Die von den Mietern gegen 
diese Entscheidung eingelegte Berufung 
wurde vom Landgericht München zurückge-
wiesen.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Das Hausrecht bei einer vermieteten 
Wohnung steht ausschließlich dem 
Mieter zu

Bei vermieteten Räumen steht das Haus-
recht allein dem Mieter zu. Der Vermieter 
darf ohne dessen Erlaubnis die vermieteten 
Räume grundsätzlich weder selbst betre-
ten, noch ist er befugt, anderen den Zutritt 
zu gestatten oder zu versagen. Umgekehrt 
steht es dem Mieter zu, einer anderen 
Person den Zutritt zu den gemieteten Räu-
men zu erlauben, und zwar auch gegen 
den Willen des Vermieters. Einschränkun-
gen hinsichtlich der Alleinzuständigkeit des 
Mieters sind nur in Ausnahmefällen denkbar. 
So steht dem Vermieter bei größeren Miete-
inheiten in der Regel eine Mitberechtigung 
hinsichtlich der Gemeinschaftseinrichtungen 
zu. Diese Entscheidung hat das Kammerge-
richt Berlin getroffen.

Z I V I L R E C H T

Schwiegersohn muss dem Sozialamt 
Einkommen und Vermögen offenlegen

Das Landessozialgericht Rheinland Pfalz hat 
entschieden, dass der Schwiegersohn einer 
Sozialhilfeempfängerin dem Sozialamt auf 
Anfrage Auskunft über seine Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse zu erteilen hat. 
Hintergrund ist, dass seine Ehefrau ihrer 
Mutter möglicherweise unterhaltsverpflichtet 
ist.  Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs muss nämlich ein verheiratetes 
Kind zur Erfüllung der seinen Eltern gegen-
über bestehenden Unterhaltspflichten auch 
das unterhalb seines Eigenbedarfs liegende 
Einkommen einsetzen, soweit es wegen des 
vom Ehepartner erzielten Verdienstes für 
den gemeinsamen Familienunterhalt nicht 
benötigt wird. 

Diese bürgerlich rechtlichen Unterhalts-
ansprüche der Hilfeempfängerin gegenüber 
ihrer Tochter könnten auf den vorleistenden 
Träger der Sozialhilfe übergegangen sein. 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die-
se Regelung bestehen nach Auffassung des 
Gerichts nicht.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R



21I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Widerruf von Fernabsatzverträgen

In einem vom Bundesgerichtshof entschie-
denen Fall ging es um den Kauf zweier Ma-
tratzen über das Internet, die auch geliefert 
und bezahlt wurden. Nachdem der Käufer 
auf ein günstigeres Angebot eines anderen 
Anbieters aufmerksam geworden war, bat er 
den Verkäufer um Erstattung des Differenz-
betrags von 32,98 €, damit er von dem ihm 
als Verbraucher zustehenden Widerrufsrecht 
absehe. Als der Verkäufer dies ablehnte, 
widerrief der Käufer den Kaufvertrag frist-
gerecht, sandte die Matratzen zurück und 
verlangte Rückzahlung des Kaufpreises. Zu 

Elternunterhalt bei gleichzeitiger Ver-
pflichtung zur Leistung von Betreu-
ungsunterhalt

Bei der Bemessung der Leistungsfähigkeit 
zur Zahlung von Elternunterhalt ist eine 
eventuelle Verpflichtung zur Zahlung von 
Betreuungsunterhalt zu berücksichtigen. 
Zwar kann sich ein Unterhaltspflichtiger, 
auch wenn er mit seiner Lebensgefährtin 
und dem gemeinsamen Kind in einer nichte-
helichen Lebensgemeinschaft lebt und für 
den gemeinsamen Unterhalt aufkommt, 
nicht auf einen Familienselbstbehalt berufen. 
Eine eventuelle Pflicht zur Gewährung von 
Betreuungsunterhalt ist als sonstige Ver-
pflichtung vorrangig zu berücksichtigen.

(Quelle: Beschluss des Bundesgerichtshofs)

Z I V I L R E C H T

Recht, befand das Gericht, weil der Widerruf 
keiner Begründung bedarf und die Absicht 
des Käufers, einen besseren Preis zu erzie-
len, keinen Rechtsmissbrauch darstellt.

V E R FA H R E N S R E C H T

Keine Verjährung von Steueransprüchen 
am Wochenende

Fällt das Jahresende auf einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen Feiertag oder einen Sams-
tag, endet die Festsetzungsfrist für Ansprü-
che aus dem Steuerschuldverhältnis erst mit 
Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall 
einer Antragsveranlagung eines Arbeit-
nehmers entschieden. Ein entsprechender 
Antrag kann innerhalb der sog. Festset-
zungsfrist gestellt werden. Diese beginnt mit 
Ablauf des Jahres der Steuerentstehung und 
beträgt vier Jahre. Der Antrag auf Veran-
lagung des Arbeitnehmers für 2007 ging 
am 2. Januar 2012 beim Finanzamt ein. Das 
Finanzamt und das Finanzgericht sahen die 
Antragstellung als verspätet an. Der BFH da-
gegen hat die Antragstellung für fristgerecht 
beurteilt, weil das Jahresende 2011 auf einen 
Samstag fiel.

Diese Entscheidung kann auch für 2016 von 
Bedeutung sein, weil der 31. Dezember 2016 
auf einen Samstag fällt.
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Voraussetzungen für die Änderung 
eines einmal ausgeübten Wahlrechts in 
einer Steuererklärung

Ein Unternehmer hatte einen erheblichen 
Veräußerungsgewinn erzielt. Im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung beantragte er 
dafür die Anwendung eines begünstigten 
Steuersatzes. Das Finanzamt folgte diesem 
Antrag, der Steuerbescheid wurde rechts-
kräftig.

Später änderte das Finanzamt den Steu-
erbescheid aufgrund anderer Sachverhalte 
zugunsten des Unternehmers. Es kam zu 
Steuererstattungen. Der Unternehmer hat 
gegen diesen Bescheid Einspruch eingelegt. 
Er beantragte eine Steuererhöhung durch 
Verzicht auf Anwendung der Steuerermäßi-
gung für den Veräußerungsgewinn. Grund 
für die Meinungsänderung war, dass die 
Antragstellung auf Anwendung eines be-
günstigten Steuersatzes im nächsten Jahr zu 
einer insgesamt geringeren Steuerbelastung 
führen würde. Er hatte in dem weiteren Jahr 

ebenfalls einen begünstigungsfähigen Ver-
äußerungsgewinn erzielt.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
war der Einspruch mit dem Antrag auf eine 
höhere Besteuerung unzulässig. Der Antrag 
auf Änderung eines einmal ausgeübten 
Wahlrechts auf die steuerbegünstigte Veran-
lagung eines Veräußerungsgewinns ist nur 
bis zur endgültigen Rechtskraft des Steu-
erbescheids möglich. Es kann sich dabei z. 
B. auch um die rechtskräftige Entscheidung 
über einen Einspruch oder eine Klage han-
deln. Die Möglichkeit wäre auch gegeben, 
soweit der Bescheid noch unter dem Vorbe-
halt der Nachprüfung steht.

Führt eine finanzamtsseitig nach Rechtskraft 
des Steuerbescheids noch mögliche Än-
derung zu einer höheren Steuerbelastung, 
können nur insoweit Anträge auf Berück-
sichtigung von steuermindernden Umstän-
den gestellt werden. Anträge, die über die 
partielle Bestandskraft hinausgehen, sind 
unzulässig.

V E R FA H R E N S R E C H T
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Gesetzentwurf soll Manipulation von 
Registrierkassen verhindern

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dessen Re-
gelungen sollen Manipulationen an soge-
nannten digitalen Grundaufzeichnungen, z. 
B. mittels Registrierkassen, verhindern. Dafür 
sind mehrere Mittel vorgesehen:

Es wird eine technische Sicherung vor-
geschrieben, die ein Überschreiben der 
Daten in Registrierkassen verhindert. Das 
meint nicht, dass nur noch elektronische 
Registrierkassen erlaubt sind, sondern, dass 
ein unerkanntes Löschen oder Ändern der 
Kassenaufzeichnungen unmöglich wird. Die 
gleichzeitig vorgelegte technische Verord-
nung sieht dafür beispielsweise Sicherheits-
module, Speichermedien, elektronische 
Archivierungen, digitale Schnittstellen und 
die Protokollierung der Aufzeichnungen vor.

Es wird eine Kassen Nachschau eingeführt. 
Eine Kassen Nachschau ist eine Art Betriebs-
prüfung, die unangekündigt erfolgt und die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnun-
gen und deren Erfassung in der Buchfüh-
rung überprüfen darf.

Verstöße gegen die Sicherungspflicht kön-
nen mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € 
geahndet werden.

Nach dem Entwurf sollen die Gesetzesrege-
lungen für Wirtschaftsjahre ab dem 1. Januar 
2019 gelten.

Achtung: Schon ab dem 1. Januar 2017 
müssen elektronische Kassen oder Taxa-
meter alle Einzelumsätze aufzeichnen und 
für mindestens zehn Jahre unveränderbar 
abspeichern können. Dafür sind manche 
Kassen oder Taxameter nachzurüsten.

V E R FA H R E N S R E C H T
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Trotz Verzögerungen des Finanzamts 
kein Erlass von Nachzahlungszinsen

Ein Restaurantbesitzer erhielt 2011 Steuer-
bescheide für 2004 bis 2006 aufgrund einer 
Betriebsprüfung inklusive Nachzahlungszin-
sen. Der Restaurantbesitzer beantragte den 
Erlass der Zinsen, weil das Verfahren durch 
die Schuld des Finanzamts lange gedauert 
habe. Außerdem hätten die festgesetz-
ten Zinsen den Vorteil der Kapitalnutzung 
überstiegen. Aufgrund der Höhe der Nach-
zahlung, der Länge der Zeit und der Zu-
schätzungen sei ein Erlass angemessen und 
geboten.

Allein in der Länge des Verfahrens sah das 
Finanzgericht Thüringen keinen Erlassgrund. 
Denn die Verzinsung im Steuerrecht ist so-
wohl für Steuernachzahlungen als auch für 
Erstattungen verschuldensunabhängig, um 
Streitigkeiten über die Ursachen einer späten 
Steuerfestsetzung zu vermeiden. Danach 
ist auch ein langes Verfahren grundsätzlich 
nicht sachlich unbillig.

Auch die Zinshöhe von 0,5 % pro Monat 
beanstandete das Finanzgericht über-
einstimmend mit dem Bundesfinanzhof 
nicht: Dieser hat für Zeiträume bis 2011 
entschieden, dass der Zinssatz von 6 % für 
Steuernachzahlungen trotz der anhaltend 
geringen Zinsen am Kapitalmarkt nicht 
verfassungswidrig ist. In der Revision wurde 

dem Bundesfinanzhof die Frage vorgelegt, 
ob der gesetzliche Zinssatz zu hoch festge-
setzte Nachzahlungszinsen zur Folge hatte 
und diese insoweit aus sachlichen Billigkeits-
gründen zu erlassen sind.

Nachdem die Finanzverwaltung per soge-
nannter Allgemeinverfügung alle am 16. 
Dezember 2015 anhängigen Einsprüche und 
Anträge auf Aufhebung oder Änderung ei-
ner Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträu-
me vor dem 1. Januar 2012 zurückgewiesen 
hat, kann sich in Einsprüchen nach dem 16. 
Dezember 2015 auf das anhängige Verfah-
ren beim Bundesfinanzhof berufen.

V E R FA H R E N S R E C H T
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K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N

Verdeckte Einlage eines Gesellschafts-
anteils ist keine Schenkung

Veräußert ein Gesellschafter einer GmbH, 
die er mit seinem Ehegatten betreibt, seinen 
Anteil an der GmbH von mindestens einem 
Prozent mit Zustimmung des Ehegatten 
deutlich unter Wert an die GmbH und han-
delt es sich dabei um eine verdeckte Ein-
lage des Anteils in die GmbH, ist das keine 
Schenkung. Das hat der Bundesfinanzhof 
entschieden.

Die verdeckte Einlage von im Privatvermö-
gen gehaltenen GmbH-Anteilen in eine 
GmbH entspricht einem Verkauf. Eine ver-
deckte Einlage ist die Zuwendung eines 
einlagefähigen Vermögensvorteils durch den 
Anteilseigner oder eine ihm nahestehende 
Person an seine GmbH ohne wertadäquate 
Gegenleistung, die ihre Ursache im Gesell-
schaftsverhältnis hat. Die Einlage hat ihre 
Ursache im Gesellschaftsverhältnis, wenn 
ein Nichtgesellschafter bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns das 
Geschäft nicht gemacht hätte.

Das Gericht hat nicht darüber entschieden, 
ob die Annahme einer verdeckten Einlage 
nunmehr aufgrund des Bilanzierungsverbots 
für eigene Anteile ausgeschlossen ist.

P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Angestellter GmbH Gesellschafter auch 
mit Sperrminorität sozialversicherungs-
pflichtig

Die Rechtsprechung zur Sozialversiche-
rungspflicht von angestellten GmbH Gesell-
schaftern und GmbH Geschäftsführern hat 
sich in den letzten Jahren erheblich geän-
dert. In vielen Fällen besteht jetzt im Gegen-
satz zur früheren Rechtsprechung Sozialver-
sicherungspflicht. Das Landessozialgericht 
Berlin Brandenburg hatte hierzu folgenden 
Fall zu entscheiden:

An einer GmbH waren A und B je zur 
Hälfte beteiligt. Während Gesellschafter A 
Geschäftsführer war, war Gesellschafter B 
Angestellter mit Einzelprokura. Das Gericht 
entschied, dass B sozialversicherungspflichtig 
ist. B hatte zwar mit 50 % der Stimmrechte 
die Macht, ihm nicht genehme Gesellschaf-
terbeschlüsse zu verhindern (sog. Sperrmin-
orität). Die unmittelbare arbeitsrechtliche 
Dienstaufsicht und das Weisungsrecht hatte 
aber A und nicht die Gesellschafterver-
sammlung. Selbst wenn das Weisungsrecht 
in der täglichen Praxis tatsächlich nicht aus-
geübt wurde, weil A und B sich für gleichbe-
rechtigt hielten, führt dies zu keinem ande-
ren Ergebnis.

Tipp: Wird ein GmbH Geschäftsführer so-
zialversicherungspflichtig angemeldet, wird 
immer ein sog. Statusfeststellungsverfah-
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

ren durchgeführt. Wird er oder ein GmbH 
Gesellschafter nicht angemeldet, weil die 
Beteiligten von der Versicherungsfreiheit 
ausgehen, sollte innerhalb eines Monats 
nach Beschäftigungsbeginn eine Statusfest-
stellung bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund beantragt werden. Wenn dort 
ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis festgestellt wird, tritt die Versiche-
rungspflicht nicht rückwirkend, sondern erst 
mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, 
wenn der Beschäftigte zustimmt und er für 
die Zwischenzeit ausreichend krankenversi-
chert war und eine hinreichende Altersvor-
sorge getroffen hat.

Ferienjobs sind für Schüler sozialversi-
cherungsfrei

Während der Ferien können Schüler unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversiche-
rungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, 
dass die Beschäftigung innerhalb eines Ka-
lenderjahres auf längstens drei Monate oder 
70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt 
zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäf-
tigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr 
Entgelt 450 € im Monat übersteigt.

Wird die Beschäftigung in einem Kalender-
jahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt 
und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im 

Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die 
sogenannten Minijobs anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in 
den Sommerferien vom 21. Juli bis 2. Sep-
tember 2015 in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr 
als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1. 
Oktober 2015 arbeitet er für monatlich 450 
€. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die 
pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an 
die Knappschaft Bahn-See zu entrichten.

Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften 
(z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautono-
mie) sollte eine Abstimmung mit dem Steu-
erberater erfolgen.
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